
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2007/9/13 6Ob181/07x,
6Ob200/09v

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 13.09.2007

Norm

ZPO §508

ZPO §528 Abs2 Z1a

EO §78

EO §402 Abs4

Rechtssatz

Der Antrag auf nachträgliche Zulassung des ordentlichen Revisionsrekurses, der mit der Ausführung des ordentlichen

Revisionsrekurses zu verbinden ist, muss hinreichend erkennen lassen, warum der ordentliche Revisionsrekurs -

entgegen dem Ausspruch des Rekursgerichts - für zulässig erachtet wird. Im Hinblick auf §§ 78, 402 Abs 4 EO gilt dies

auch für das Provisorialverfahren.

Entscheidungstexte

6 Ob 181/07x

Entscheidungstext OGH 13.09.2007 6 Ob 181/07x

6 Ob 200/09v

Entscheidungstext OGH 16.10.2009 6 Ob 200/09v

Auch
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